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Kaderstrukturen/Kaderdefinitionen im  
Nichtolympischen Spitzensport ab 2026 
 

1. Einleitung 

Das Kadersystem in Deutschland bildet die Grundlage für die Auswahl von Athlet*innen* und deren 

gezielter Förderung durch den Bund und die Länder, sowie den Fördereinrichtungen: Stiftung Deut-

sche Sporthilfe, Bundeswehr und der Landespolizei.  

 

Im Konzept zur Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung (verabschie-

det in der DOSB-Mitgliederversammlung vom 03.12.2016 in Magdeburg) wird ein gezielter Leis-

tungsaufbau vom Nachwuchs- bis zum Spitzenkader angestrebt. Die IOC Agenda 2020 ermöglicht 

es, dass nichtolympische Sportarten in das olympische Programm befristet aufgenommen werden. 

Aufgrund dieser vorläufigen Aufnahmemöglichkeit in den olympischen Bereich ist es zielführend, 

dass die Kaderstruktur im Nichtolympischer Spitzensport (NOS) an die neuen Kaderdefinitionen für 

den Olympiakader (im NOS sind dies World-Games-Kader/Weltklassekader), Perspektivkader und 

Nachwuchskader angepasst wird. Infolge dieser Differenzierung, mit dem Ziel der Konzentration der 

Förderung auf die in jeder Entwicklungsetappe leistungsstärksten und potenzialreichsten Athlet*in-

nen, wird die bisherige Zuordnung der Athlet*innen in den A-Kader, B-Kader, C-Kader, DC-Kader ab 

2026 abgelöst. Alle Kaderathlet*innen der jeweiligen Spitzenverbände werden einer einheitlichen 

Kaderstruktur zugeordnet. 

 

• Dem World Games-/Weltklassekader (WK) werden Athlet*innen zugeordnet, die sich bis-

her aus dem vom Spitzenverband benannten A-Kader rekrutiert haben. 

• Dem Perspektivkader (PK) werden ausgewählte Athlet*innen zugeordnet, die sich bisher 

aus dem vom Spitzenverband benannten B-Kader und C-Kader (mit herausragender Leis-

tungsperspektive) rekrutiert haben. 

• Dem Ergänzungskader (EK) werden ausgewählte Athlet*innen zugeordnet, die sich bisher 

aus dem vom Spitzenverband benannten B-Kader rekrutiert haben und eine Perspektive für 

den nächsten Zielwettkampf haben oder wichtige Trainingspartner für WK-Athlet*innen sind. 

• Dem Teamsportkader (TK) werden Mannschaften zugeordnet, die sich bisher aus dem 

vom Spitzenverband benannten B-Kader rekrutiert haben und nach aktueller Einschätzung 

keine Perspektive für den nächsten Zielwettkampf haben. 

• Dem Nachwuchskader 1 (NK 1) werden Athlet*innen zugeordnet, die sich bisher aus dem 

vom Spitzenverband benannten C-Kader rekrutiert haben.  

• Dem Nachwuchskader 2 (NK 2) werden Athlet*innen zugeordnet, die sich bisher aus dem 

vom Spitzenverband benannten DC-Kader rekrutiert haben. 

• Dem Landeskader (LK) werden Athlet*innen zugeordnet, die sich bisher aus dem vom 

Landesverband benannten D-Kader rekrutiert haben. 

 
Die Besonderheiten in den Mannschaftssportarten (American Football, Faustball, Floorball etc.) wer-

den im neu eingeführten „Teamsportkader“ berücksichtigt. 

Die Ausnahmeregelungen zur Benennung des „Sonderkaders“ wurden in den Definitionen der jewei-

ligen Kadergruppe eingefügt. Deshalb wurde der Status des Sonderkaders gestrichen. 
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Die Kaderstruktur sowie die dazugehörigen Kaderdefinitionen beschreiben die Grundlage für die da-

raus abzuleitenden sportfachlichen disziplinspezifischen Anforderungsprofile und stellen abschlie-

ßend die Kadersystematik des DOSB für den NOS dar. 

Für Sportarten des NOS, die eine Förderung des Bundes, der Stiftung Deutsche Sporthilfe, der Bun-

deswehr und der Landespolizei beantragen, ist die Einführung der neuen Kaderdefinition spätestens 

bis 01.01.2026 umzusetzen. Ebenso verbindlich ist die Eintragung der Bundeskader in die Daten-

bank des Leistungssports in Deutschland (DaLiD) des DOSB. 

 

 

2. Definitionen 

 

World Games-Kader/Weltklassekader (WK) 

• Spitzenverbände mit Sportarten, die als Zielwettkampf World-Games haben, berufen World 

Games-Kader und Spitzenverbände mit Zielwettkampf Weltmeisterschaften berufen Welt-

klassekader. Spitzenverbände mit alternativen Zielwettkämpfen (z. B. Schacholympiade) be-

rufen ebenfalls einen Weltklassekader. 

• Dem WK gehören Athlet*innen bzw. Nationalmannschaften mit nachgewiesenem Weltspit-

zenniveau bei den jährlichen Zielwettkämpfen innerhalb des Zyklus im Hinblick auf die 

nächsten World Games / Weltmeisterschaften an. 

• In den WK werden aufgenommen, die nach der jeweils aktuellen Wettkampfsaison folgende 

Kriterien erfüllt haben: 

Sportarten/Disziplinen mit Zielwettkampf World Games 

- World Games:   Platz 1 - 8  

- Weltmeisterschaften:  Platz 1 - 8 (nur in den Jahren ohne World Games) 

- Europameisterschaften:  Platz 1 - 3 (Individual, Zweikampf, Präzisionssport  

         und Rückschlagsport nur in den Jahren  

         ohne Weltmeisterschaften) 

    Platz 1 - 4 (Teamsportarten, Mannschaftssportarten   

          nur in den Jahren ohne Weltmeister- 

          schaften) 

 

Sportarten/Disziplinen mit Zielwettkampf Weltmeisterschaft 

- Weltmeisterschaft:   Platz 1 - 8 

- Europameisterschaften:  Platz 1 - 3 (Individual, Zweikampf, Präzisionssport  

         und Rückschlagsport nur in den Jahren  

         ohne Weltmeisterschaften) 

    Platz 1 - 4 (Teamsportarten, Mannschaftssportarten  

          nur in den Jahren ohne Weltmeister- 

          schaften) 

• Bei Sportarten/Disziplinen mit alternativen Zielwettkämpfen (z. B. Schacholympiade) zu den 

World Games/den Weltmeisterschaften findet (sofern notwendig) eine Abstimmung zur Defi-

nition des Weltspitzenniveaus mit dem DOSB statt. 

• Der Spitzenverband kann in Ausnahmefällen die Aufnahme in den World Games- 

Kader/Weltklassekader beim DOSB beantragen, sofern diese Ausnahmeregelung konkret in 

den verbandsspezifischen Kaderkriterien anhand von objektiven und insbesondere für die 
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Athlet*innen transparente Bewertungsfaktoren verankert ist. Die Bewertungsfaktoren müs-

sen zudem der grundsätzlichen Ausrichtung des WK entsprechen und eine vergleichbare 

Weltspitzenleistung mit Finalplatzpotenzial bzw. die Perspektive zur Erreichung eines Welt-

spitzenniveaus widerspiegeln. Für die Erteilung einer Ausnahmeregelung muss der Spitzen-

verband dem DOSB nachvollziehbar darlegen, dass eine vergleichbare Weltspitzenleistung 

vorliegt.  

• Für die Beantragung der Ausnahmefälle gilt folgende grundsätzliche Voraussetzung: 

- Der/die betreffende Athlet*in muss in einem der letzten zwei Jahre dem World Ga-

mes-/ Weltklassekader des Spitzenverbandes angehört haben.  

 

Perspektivkader (PK) 

• Der Perspektivkader umfasst zum einen Athlet*innen bzw. Nationalmannschaften mit nach-

gewiesenem erweitertem Weltspitzenniveau und Finalplatzpotenzial (Platz 1-8) für die 

nächsten World Games, Weltmeisterschaften oder alternativen Zielwettkämpfe (z.B. Scha-

cholympiade) (4-Jahres-Perspektive) und zum anderen Athlet*innen bzw. Nationalmann-

schaften mit einer nachgewiesenen Perspektive zur Erreichung eines Weltspitzenniveaus 

für die darauffolgenden World Games, Weltmeisterschaften oder alternativen Zielwett-

kämpfe (z.B. Schacholympiade) (8-Jahres-Perspektive). Für die Benennung der Athlet*in-

nen bzw. Nationalmannschaften aus Verbänden mit Weltmeisterschaftssportarten ist eine 

ggf. veränderte Zykluslänge mit dem DOSB abzustimmen. 

• Der Nachweis des erweiterten Weltspitzenniveaus und der Perspektive sowie die Einschät-

zung des Potenzials erfolgt sportart-/disziplinspezifisch auf der Grundlage der im Struktur-

plan des Spitzenverbandes festgeschriebenen Kaderkriterien. Sie erfolgt weiterhin im Rah-

men einer Gesamtbetrachtung aller für den langfristigen Leistungsaufbau notwendigen Leis-

tungsfaktoren, die in den Rahmentrainingskonzeptionen der Spitzenverbände beschriebe-

nen sind. 

• Der Spitzenverband kann in Ausnahmefällen die Aufnahme in den PK beim DOSB beantra-

gen, sofern diese Ausnahmeregelung konkret in den verbandsspezifischen Kaderkriterien 

anhand von objektiven und insbesondere für die Athlet*innen transparenten Bewertungsfak-

toren verankert ist. Die Bewertungsfaktoren müssen zudem der grundsätzlichen Ausrichtung 

des PK entsprechen und eine vergleichbare erweiterte Weltspitzenleistung mit Finalplatzpo-

tenzial bzw. die Perspektive zur Erreichung eines Weltspitzenniveaus widerspiegeln.  

• Für die Beantragung der Ausnahmefälle gilt folgende grundsätzliche Voraussetzungen:  

- Der/die betreffende Athlet*innen muss in einem der letzten zwei Jahre dem WK 

oder PK des Spitzenverbandes angehört haben. 

 

Nachwuchskader (NK 1) 

• Der Nachwuchskader 1 umfasst Athlet*innen bzw. Nationalmannschaften mit einer nachge-

wiesenen mittel- bis langfristigen Perspektive zur Erreichung der Weltspitze sowie Athlet*in-

nen bzw. Nationalmannschaften mit einem nachgewiesenen Potenzial der Zugehörigkeit zur 

erweiterten Weltspitze. 

• Der Nachwuchskader ist sportartspezifisch altersgemäß unterschiedlich definiert.  

• In den Mannschaftssportarten sind dies in der Regel die Nachwuchsnationalmannschaften, 

die in den ältesten Nachwuchsjahrgängen an Juniorenweltmeisterschaften/Junioreneuropa-
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meisterschaften und deren Qualifikationswettkämpfen teilnehmen sowie Nationalmannschaf-

ten, die in den nächstjüngeren Nachwuchsjahrgängen an Jugendweltmeisterschaften/Jugen-

deuropameisterschaften teilnehmen. 

• Der Nachweis der Leistungsperspektive sowie die Einschätzung des Potenzials erfolgt auf 

der Grundlage der im Spitzenverband verankerten Kaderkriterien. Sie erfolgt weiterhin im 

Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller für den langfristigen Leistungsaufbau notwendigen 

Leistungsfaktoren, die in den Rahmentrainingskonzeptionen der Spitzenverbände festge-

schrieben sind. 

 

Ergänzungskader (EK) – Sonderregelung  

• Der Ergänzungskader umfasst im Individualsport Athlet*innen, die als wichtige Trainings-

partner*innen (z. B. Sparringspartner*innen) die Leistungsentwicklung – insbesondere von 

World Games-Kader/Weltklassekader – unterstützen sowie Athlet*innen, die in der spezifi-

schen Wettkampfstruktur des Spitzenverbandes zur Optimierung der Quotenplätze für die 

World Games an internationalen Meisterschaften und Wettkämpfen eingesetzt werden. 

• Anforderungen an den Ergänzungskader sind in den disziplinspezifischen Kaderkriterien der 

Spitzenverbände zu beschreiben. 

• Ergänzungskader sind individuell durch den Spitzenverband beim DOSB zu beantragen. 

 

Teamsportkader (TK) – Sonderregelung für Mannschaftssport 

Ein Teamsportkader wird alternativ zum WK bzw. PK benannt, wenn die Nationalmannschaft der 

Sportart  

• bei den letzten World Games/Weltmeisterschaften keine Platzierung unter den besten 8 Natio-

nen erreicht hat, oder 

• für die erfolgreiche Qualifikation/Teilnahme an den nächsten internationalen Zielwettkämp-

fen keine angemessene Perspektive haben.  

• In Sportarten mit mehreren zusammenwirkenden Mannschaftsgefügen können in Ausnahme-

fällen wichtige Trainingspartner‘*innen der WK benannt werden, die in der spezifischen Wett-

kampfstruktur der internationalen Meisterschaften in einer anderen Disziplin/Klasse starten. 

• Der Teamsportkader ist zwischen Spitzenverband und DOSB abzustimmen. 

 

Nachwuchskader (NK 2) und Landeskader (LK) 

 

Als Grundlage für die Benennung der Landeskader (LK) einschließlich des Nachwuchs- 

kaders 2 (NK 2) ist das zukünftige Anforderungsprofil für bundeseinheitliche Kaderkriterien im Nach-

wuchsleistungssport des DOSB heranzuziehen. 

 

3. Mindestanforderungen an die Kaderdefinition 

Der Spitzenverband erstellt die verbandsspezifischen Kaderkriterien anhand der DOSB Rahmen-

definition und stimmt diese mit dem DOSB ab. Die verbandsspezifischen Kaderdefinitionen, die im 

Strukturplan zu verankern sind, müssen nachfolgende Mindestanforderungen berücksichtigen. 

 

Organisatorische Mindestanforderungen 

• Die Festlegung der Altersklassenbereiche für den Kaderbereich PK sowie für den Nach-

wuchskader (NK1 und NK2) erfolgt sportart-/disziplinspezifisch. 
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• Die Anzahl der Kadermitglieder in den einzelnen Kaderbereichen der Individual-/ Zwei-

kampf-/ Rückschlagsportarten sind grundsätzlich sportartspezifisch in Abstimmung mit dem 

DOSB festzulegen. 

Für die Mannschaftssportarten kann die „Faustformel“ (1,5-fache Anzahl von einsatzberech-

tigten Athlet*innen pro Mannschaft) als möglicher Orientierungswert gelten.  

• Der Nominierungsprozess ist transparent zu gestalten. Insbesondere ist auszuweisen, „Wer“ 

beruft und „Wann“ die Kader nominiert werden. Die Einbindung eines Athletenvertreters 

sollte ermöglicht werden. Die Einbindung der Verbandsberatung des DOSB erfolgt vor Ab-

schluss des Nominierungsprozess. 

• Die sportfachliche Prüfung der Nominierung erfolgt anhand der Kaderkriterien SV und 

DOSB-Kaderdefinition. Einzelfallprüfung sind in Abstimmung mit dem DOSB möglich. 

• Die Berufung der Kader erfolgt in der Regel zum 01.01.d. J. und gilt für maximal ein Jahr. 

Ein weiterer Berufungstermin innerhalb des Jahres für die Aufnahme bzw. Wechsel von  

Athlet*innen ist durch den SV zu beschreiben und mit dem DOSB abzustimmen. 

• Die Eintragung aller Bundeskader*innen in die DALID wird verpflichtend. 

• Die Athletenvereinbarung mit Angaben zu den Anti-Doping, sportmedizinischer Untersu-

chungen und Fairplay-Richtlinien sollte verbindlich festgeschrieben werden. Die Einführung 

einer Trainingsdokumentation wird empfohlen. 

 

Sportfachliche Mindestanforderungen 

• Unter Beachtung der alters- und leistungsgerechten Einstufungen innerhalb des langfristi-

gen Leistungsaufbaus sind für den PK und NK1 die sportartspezifischen Altersklassen und 

die dazugehörigen Wettkampfebenen bzw. -serien verbindlich festzulegen. 

Ebenso sind die zu erreichenden Wettkampfleistungen in den jeweiligen Altersklassen, Ziel-

wettkämpfen und Wettkampfserien konkret zu definieren  

• Die Aufnahme von relevanten sportart-/disziplinspezifischen Leistungsvoraussetzungen/An-

forderungen entsprechend der verbandsspezifischen Rahmentrainingskonzeption (RTK) ist 

verbindlich. 

• In den Mannschaftssportarten sind messbare objektivierte Faktoren (z. B. Ergebnisse leis-

tungsdiagnostischer Testverfahren, statistische Daten der Spielanalyse/n) wichtige Kriterien. 

Darüber hinaus sind in den Kriterien zu beschreiben, wie das Trainer-/Expertenurteil (Trai-

nerstab und Sportdirektor) bei der Identifizierung subjektiver Merkmale (z.B. das individuelle 

Leistungsniveau im technisch/taktischen Bereich, das Entscheidungsverhalten in komplexen 

Spielsituationen, die Team- und Interaktionsfähigkeit, die Bereitschaft zur Übernahme von 

Verantwortung und die mentale Stärke der Spieler*innen) Eingang in das Kaderberufungs-

verfahren findet. 
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